
MUSTER Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, § 31 KDG 

Datum:

Version:

Name der 

Datenverarbeitung

Zwecke der 

Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage Beschreibung der Verarbeitung

Verarbeitung 

besonderer 

Kategorien 

personenbezo

gener Daten 

i.S.d. § 11 KDG

Betroffene / 

betroffene 

Personen-

gruppen 

Personenbezogene Daten / 

Datenkategorien

Empfänger / 

Empfängerkate

gorien

Dritt-

staaten-

transfer

Zugriffs-

berechtigte

Aufbewahrungs- 

und Löschfristen

Allgemeine Beschreibung der 

technischen  und organisatorischen 

Maßnahmen

Daten-

schutz-

Folgen-

abschätzu

ng

Anmerkung

Pastoral/ Pfarrbüro * Erläuterung siehe unten

Mitglieder der Kirchengemeinde
Verwaltung der Mitglieder 

der Kirchengemeinde

§ 6 Abs. 1 lit. a) KDG in 

Verb. mit § 42 

Bundesmeldegesetz

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG 

(Aufgabe im kirchlichen 

Interesse)

Erhebung der Daten für die Organisation der Kirchengemeindemitglieder im Programm DaviP-Online. Erstellung 

von Auswertungen insbesondere auf Anforderung der pastoralen Mitarbeitenden, zum Beispiel um Kontakt mit 

den Kirchenmitgliedern aufnehmen zu können.

Führen und Aktualisieren von Kirchenbüchern, z. B. bei Namensänderungen durch standesamtliche Heirat. 

Nein
Mitglieder der 

Kirchengemeinde

Name, Vorname,

Anrede, Titel, Adresse, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Geschlecht, Familienstand, 

Konfession, Amtshandlungsdaten, ggf. 

Kirchenaustritt, ggf. Sterbedatum

keine Empfänger Nein

Pastoralteam, 

Pfarrbüro, Abteilung 

kirchl. Meldewesen

DaviP-Online 

Speicherdauer wird 

durch 

fachverantwortliche 

Stelle für DaviP, die 

Abteilung Meldewesen 

festgelegt. 

Abgabe von 

abgeschlossenen 

Kirchenbüchern an 

Diözesanarchiv. 

Abt. Meldewesen stellt TOM für DaviP 

sicher. Anbindung über das diözesane 

Intranet (durch offiziellen IT-Partner). Um 

Fehlbedienungen zu vermeiden nehmen die 

MA, die mit DaviP arbeiten an einer 

Schulung teil. 

Aufbewahrung der laufenden Kirchenbücher 

in abschließbarem Feuerschutzschrank. 

Verwendung von alterungsbeständiger 

Urkundentinte.

Nein

Personalführung der 

hauptamtlichen Mitarbeitenden

Personalführung, 

Personalentwicklung

§  6 Abs. 1 lit. c) KDG 

(Arbeitsvertrag) in 

Verbindung mit § 53 KDG 

ggf. § 6 Abs. 1 lit. d) 

KDG (Einhaltung rechtl. 

Verpflichtungen), die sich 

z. B. aus dem 

Arbeitszeitgesetz 

(ArbZG) oder dem 

Entgeltfortzahlungs-

gesetz ergeben. 

Für Fotos Einwilligung:

§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG 

1. Personalführung durch den ltd. Pfarrer: 

Abgabe der Arbeitszeiterfassung durch die Mitarbeitenden einmal monatl. an ltd. Pfarrer als AZEF-Ausdruck, 

dieser überprüft die Arbeitszeiten insbesondere in Hinblick auf Einhaltung der tägl. Mindestruhezeiten und 

Höchstarbeitszeit und bewahrt die AZEF-Dokumentation zwei Jahre in seinem Büro verschlossen auf, 

anschließend erfolgt die Vernichtung über einen Aktenvernichter im Pfarrbüro, auf Wunsch erhält der MA eine 

Kopie der AZEF; in den regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergesprächen wird u. a. besprochen welche 

Datenschutzschulungen zu besuchen sind, über die Mitarbeitergespräche fertigt der ltd. Pfarrer ein Protokoll an, 

welches dem Mitarbeitenden in Kopie zur Verfügung gestellt wird, eine Ausfertigung wird unzugänglich im Büro 

des ltd. Pfarrers aufbewahrt; 

Urlaubsantrag entweder schriftlich über Urlaubsblatt oder über das Programm XXX an den ltd. Pfarrer zur 

Genehmigung, min. einmal jährlich werden die Urlaubsblätter an das VZ (bzw. HA V) übermittelt. Ein 

Urlaubskalender hängt in Zimmer XXX und kann von allen Mitarbeitenden der KG eingesehen werden.

2. Das VZ (bzw. für pastorales Personal die HA V) übernimmt die Personalverwaltung und führt die 

Personalakte. Weiterleitung von Krankmeldungen an das VZ bzw. bei pastoralem Personal an die HA V (dort 

wird eAU abgeholt); => siehe VVT im VZ bzw. in der HA V

  

3. Soweit die Mitarbeitenden vorab eine schriftliche Einwilligung erteilt haben, wird ein Foto mit Name und 

dienstlichen Kontaktdaten auf der Website der KG veröffentlicht. Einmalig, zu Beginn der Tätigkeit, wird ein Foto 

des MA im Gemeindebrief veröffentlicht. Die unterzeichnete Einwilligung wird bis zu einem möglichen Widerruf 

in der Kirchengemeinde aufbewahrt.  

4. Mitarbeitende erhalten eine personalisierte dienstliche E-Mail-Adresse (@drs.de). Technische Umsetzung 

erfolgt durch die IT-Abteilung des BO. Für neue Mitarbeitende wird ein Zugriff auf das Mitarbeiterportal (MAP) 

der Diözese beantragt. Technische Umsetzung durch Stabsstelle Mediale Kommunikation. Einrichtung des PC-

Arbeitsplatzes erfolgt über den offiziellen IT-Partner der KG.

ja

Gesundheits-

daten 

(Arbeitsun-

fähigkeitsbe-

scheinigung)

ggf. weitere 

Gesundheits-

daten wie z.B. 

Mitteilung 

einer 

Schwanger-

schaft, 

Schwerbe-

hinderung etc.

Mitarbeitende der 

Kirchengemeinde

Name, Vorname, Anrede, Titel, Adresse, 

Kontaktdaten, Eintrittsdatum, 

Geburtsdatum, Personalnummer, 

Zeiterfassungsdaten, Abwesenheits-zeiten 

(Urlaub, Krankheit etc.) sowie für die 

Abfrage der eAU erforderliche Daten (Erst- 

oder Folgebescheinigung, Beginn und 

Ende der AU, Datum der Feststellung). Im 

Rahmen der Tätigkeit des Mitarbeitenden 

entstehen IT-Nutzungsdaten, die soweit 

technisch erforderlich, gespeichert 

werden. 

Weitere Daten, z. B. Bewerbungs-

unterlagen, Personalbogen oder 

Führungszeugnis, werden an die 

personalverwaltende Stelle (i. d. R. VZ) 

weitergeleitet und nicht in der KG 

gespeichert. 

ggf. sind in Protokoll des 

Mitarbeitergesprächs weitere Daten 

enthalten z. B. zu Fortbildungen, 

Arbeitsziele, Beurteilungen der 

Arbeitsleistung, Eingruppierung etc.

ggf. Fotos soweit Einwilligung erteilt.  

Verwaltungszentrum 

bzw. 

bei pastoralem 

Personal die HA V

Nein

Auf einige Unterlagen 

hat ausschließlich 

der ltd. Pfarrer Zugriff

Pfarrbüro

Nach Ausscheiden des 

Mitarbeitenden werden 

die Daten aus drsCustos 

gelöscht und die beim 

Pfarrer vorhandenen 

Dokumentationen über 

die Mitarbeitergespräche 

werden vernichtet. 

Die AZEF 

Dokumentation (Ziel 

Gesundheitsschutz des 

Arbeitnehmers) wird 

nach zwei Jahren durch 

den ltd. Pfarrer 

datenschutzkonform 

vernichtet (vgl. § 16 Abs. 

2 ArbZG).

Verpflichtung der Mitarbeitenden auf das 

Datengeheimnis, Durchführung der 

verpflichtenden Online-Schulung zum 

Datenschutz (Ablage in Personalakte)

Sicherung der Daten von drs Custos bei 

Firma Haneke (AVV der IT-Abteilung mit 

Haneke liegt vor)

Aufbewahrung AZEF, Protokolle MA-

Gespräche etc. verschlossen im Büro des 

ltd. Pfarrers. 

Neuen Mitarbeitenden wird die Checkliste 

Datenschutz am Arbeitsplatz (beziehbar 

über Expedition) zur Verfügung gestellt. Auf 

individuelle und komplexe Passwörter wird 

regelmäßig hingewiesen. 

Der ltd. Pfarrer stimmt im Rahmen der 

Mitarbeitergespräche individuell ab, welche 

Schulungen (insb. Datenschutzschulungen) 

durchgeführt werden. Dadurch ist eine 

regelmäßige Sensibilisierung sichergestellt. 

Nein

Sollte ein 

Betriebliches 

Eingliederungs-

management 

(BEM) stattfinden, 

empfiehlt die 

SDatS eine eigene 

Verarbeitungs-

tätigkeit (eigene 

Zeile) zu erstellen. 

Personalbeschaffung, 

Personalauswahl, 

Personaleinstellung

Dürchführung von 

Bewerbungen

§ 6 Abs. 1 lit. c) KDG 

vorvertragliches 

Verhältnis 

in Verbindung mit 

§ 53 KDG

Im Rahmen von Bewerbungsverfahren erhält die Kirchengemeinde über das VZ (durch eine verschlüsselte E-

Mail) einen Bewerberspiegel und die Bewerbungsunterlagen übersandt. Die Datenschutzinformation wird durch 

das VZ an den Bewerber mit der Eingangsbestätigung übermittelt (siehe VVT des VZ). Durchführung der 

Bewerbungsgespräche. In seltenen Fällen werden Bewerbungsgespräche über Videokonferenz durchgeführt (=> 

siehe Verarbeitungstätigkeit Videokonferenz). Sollten relevante Informationen nicht in den 

Bewerbungsunterlagen enthalten sein (z. B. Angabe zur Konfession) wird diese im Rahmen des 

Bewerbungsgesprächs erfragt. Das Auswahlgremium nimmt eine Bewertung vor und entscheidet sich für einen 

Bewerber. 

Nach Abschluss der Gespräche werden die Bewerbungsunterlagen in der Kirchengemeinde vollständig 

gelöscht. Eine sechsmonatige Aufbewahrung der Unterlagen von abgelehnten Bewerbern erfolgt im VZ. Im Falle 

einer Einstellung übernimmt das VZ die notwendigen Verarbeitungen im Rahmen der Personaleinstellung. Die 

Bewerbungsunterlagen werden in die Personalakte aufgenommen. Das Pfarrbüro erfasst den neuen MA in 

drsCustos.  

Nein

 

(in seltenen 

Fällen gibt der 

Bewerber 

freiwillig 

Informationen 

z. B. über 

Schwerbehind

erung 

bekannt)

Bewerbende

Name, Vorname, Anrede, Titel, Adresse, 

Kontaktdaten, Geburtsdatum, 

Lebenslaufdaten, Zeugnisse und 

Qualifikationen, Familienstand, 

Konfession. 

ggf. weitere freiwillig von den Bewerbern 

angegebene personenbezoge Daten; 

in seltenen Fällen auch Informationen 

über Schwerbehinderungen

teilw. enthalten Bewerbungen auch Fotos 

der Bewerber

Mitarbeitende der 

Kirchengemeinde, die 

an 

Bewerbungsgepsräch 

teilnehmen. 

Abhängig von der 

jeweiligen Stelle. 

ggf. MAV oder 

Gleichstellungs-

beauftragte

Nein wie Empfänger

Nach Abschluss des 

Bewerbungsverfahrens 

werden innerhalb der 

Kirchengemeinde alle 

Bewerbungsunterlagen 

gelöscht bzw. 

datenschutzkonform 

vernichtet. 

Bei Anstellung werden 

die Unterlagen im VZ in 

Personalakte 

übernommen. 

Versandt ausschließlich verschlüsselt über 

Secure-Mail-Gateway. 

Sollten im Vorfeld von 

Bewerbungsgesprächen Ausdrucke erstellt 

werden, dann werden diese verschlossen 

und unzugänglich aufbewahrt und nach 

Abschluss des Bewerbungsprozesses 

datenschutzkonform durch einen 

Aktenvernichter vernichtet. 

Die Empfänger der Bewerbungsunterlagen 

werden auf die Löschpflicht explizit 

hingewiesen. 

Nein

Es wird hier 

ausschließlich ein 

Fokus auf 

Datenschutz 

gelegt. 

Die Vorgaben der 

Dienst- und 

Fachaufsicht (HA 

XIII) sind zwingend 

zu beachten.

Ehrenamtliche Mitarbeitende der 

Kirchengemeinde

Verwaltung und 

Organisation der Tätigkeit 

von ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden der 

Kirchengemeinde

§ 6 Abs. 1 lit. c) KDG 

(Auftragsverhältnis im 

Sinne des §§ 662 ff. 

BGB)

je nach Tätigkeit 

§ 6 Abs. 1 lit. d) KDG 

(rechtl. Verpflichtung) 

aus dem Bischöflichen 

Gesetz zur Vorlage von 

erweiterten 

Führungszeugnissen im 

Rahmen der Prävention 

von sexuellem 

Missbrauch in der DRS

Für Fotos:

Einwilligung § 6 Abs. 1 lit. 

b) KDG 

Erhebung der personenbezogenen Daten (pbD) für die Organisation der ehrenamt. Mitarbeitenden in der 

Kirchengemeinde, Erfassung der Daten in drsCustos durch das Pfarrbüro; soweit die Tätigkeit dies erfordert, 

nimmt die vom ltd. Pfarrer beauftragte hauptamtliche Mitarbeitende Einsicht in das erw. Führungszeugnis und 

notiert das Datum der Einsichtnahme in der von der Stabsstelle Prävention zur Verfügung gestellten Liste. 

Ebenso das Format und das Datum der Präventionsschulung, sowie ob die Unterzeichnung des 

Verhaltenskodex erfolgt ist.

Pfarrbüro verpflichtet alle ehrenamtl. Mitarbeitenden, die pbD verarbeiten, schriftlich auf das Datengeheimnis (§ 

5 KDG) und führt die Belehrung gem. § 2 KDG-DVO durch. Soweit von Ehrenamtlichen besondere Kategorien 

personenbezogener Daten verarbeitet werden, nehmen die Teilnehmenden nach Absprache mit dem ltd. Pfarrer 

an einer Datenschutzschulung (z. B. Grundkurs per E-Learning) teil. Die Handreichung und die 

Orientierungshilfe "Datenschutz im Ehrenamt" wird den Ehrenamtlichen zur Verfügung gestellt (Bestellung über 

Expedition der DRS).  

Je nach Tätigkeit wird schriftlich abgefragt, ob Fotos erstellt und veröffentlich werden dürfen. Die unterzeichnete 

Einwilligung wird bis zu einem möglichen Widerruf im Pfarrbüro aufbewahrt. Fotos werden auf dem Server im 

Pfarrbüro gespeichert. Eine Datenschutzinformation gem. § 15 KDG wird den Ehrenamtlichen ausgehändigt. Die 

Ehrenamtlichen werden in drsCustos in Gruppen gegliedert (z. B. Chor oder Ministranten). Die 

Gruppenverantwortlichen (z. B. Chorleiter oder Oberministrant) erhalten durch das Pfarrbüo eine Liste der 

jeweiligen Gruppenmitglieder (i. d. R. per E-Mail). Gruppenverantwortliche teilen dem Pfarrbüro Veränderungen 

mit, damit es in drsCustos aktualisiert werden kann; KGR-Mitglieder erhalten Zugriff auf Dokumente des KGR in 

drsCustos. Hierzu findet eine Einweisung in die Software statt. Bevor KGR-Mitglieder Zugriff zu drsCustos 

erhalten prüft das Pfarrbüro, ob eine Verpflichtung auf das Datengeheimnis stattgefunden hat. 

Einteilung in Dienstpläne (z. B. Lektorendienst) wird durch damit beauftragte Ehrenamtliche vorgenommen. Die 

Einteilungpläne werden in einer internen Gruppe Communicare erstellt, dort gespeichert und können dort von 

den Ehrenamtlichen eingesehen werden. Über Communicare wird die Kommunikation unter den Ehrenamtlichen 

sichergestellt. Personen die keine E-Mail-Adresse haben oder Communicare nicht nutzen wollen erhalten die 

Dienstpläne per Post zugesandt.

Nein

Ehrenamtlich 

Mitarbeitende der 

Kirchengemeinde

Name, Vorname, Anrede, Titel, Adresse, 

Kontaktdaten, Geburtsdatum (für einige 

Dienste wird ein Mindestalter verlangt),

ggf. je nach Tätigkeit Information über 

Teilnahme an einem Qualifizierungskurs. 

Soweit es die Tätigkeit erfordert, 

Information, ob Führungszeugnis 

Eintragungen enthält, wann Einsicht ins 

Führungszeugnis genommen wurde, 

Format und Datum der 

Präventionsschulung, Datum der 

Unterzeichnung des Verhaltenskodexes

Soweit Einwilligung erteilt wurde Fotos

Pfarrbüro, 

Pastoralteam

Gruppen-

verantwortlicher erhält 

einen Teil der Daten 

(Name, Vorname, 

Adresse und 

Kontaktdaten), die zu 

seiner Gruppe 

gehören. 

Nein
Pfarrbüro, 

Pastoralteam

Fotos: 

Bis Einwilligung 

widerrufen wird. 

Dokumentation über 

Einsicht in das erw. 

Führungszeugnis wird, 

vorausgesetzt es wird 

keine andere 

ehrenamtliche Tätigkeit 

ausgeübt, spätestens 

drei Monate nach der 

Tätigkeit durch die zur 

Einsichtnahme 

Beauftragte vernichtet.

Übergabe ins Pfarrarchiv

Verpflichtung der ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden gem. § 5 KDG auf das 

Datengeheimnis sowie die Unterweisung 

erfolgen durch das Pfarrbüro, 

Unterschriebene Verpflichtungserklärung 

wird im Pfarrbüro aufbewahrt. 

Sicherung der Daten von drs Custos bei 

Firma Haneke (AVV der IT-Abteilung mit 

Haneke liegt vor). 

Nutzung von Communicare und Secure-

Mail-Gateway, damit keine pbD auf privaten 

IT-Geräten gespeichert werden. 

Die vom ltd. Pfarrer beauftragte 

hauptamtliche Mitarbeitende, welche 

Einsicht in die erw. Führungszeugnisse 

nimmt, ist nochmals gem. § 5 KDG auf das 

Datengeheimnis verpflichtet. Die Liste, in 

welcher die Einsichtnahme dokumentiert 

wird, wird für Unbefugte unzugänglich, in 

einem stets verschlossenen Aktenschrank 

aufbewahrt. Die Teilnahme am Aufbaukurs 

zum Datenschutz ist für die Beauftragte 

obligatorisch. 

Nein

Kirchengemeinde/ Pfarrbüro Musterstadt



Sakrament der Taufe Taufspendung

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§ 6 Abs. 1 lit. f) KDG

Veröffentlichung der 

Sakramentsspendung 

ohne Einwilligung nach 

Maßgabe der 

Jubiläumsordnung. 

Anmeldung zur Taufe: Die Anmeldenden (Eltern bzw. Sorgeberechtigten) kommen ins Pfarrbüro und bringen die 

Geburtsurkunde mit. Es wird eine beglaubigte Kopie angefertigt und als Nachweis archiviert. Es wird das 

Anmeldeformular des VVD für die Taufe in MS Word ausgefüllt oder direkt aus DaviP-Formulare erstellt und 

ausgedruckt. Eine Datenschutzinformation (§ 15 KDG) wird an die Sorgeberechtigten ausgegeben. Word 

Dokument wird auf Server gespeichert. Die nötigen Informationen werden mündlich beim Anmeldenden erfragt. 

Das Anmeldeformular wird vom Anmeldenden unterschrieben. Der Taufspender erhält eine Kopie bzw. einen 

Scan per E-Mail. Ein Termin für ein Taufgespräch und Taufe wird vereinbart. Veröffentlichung der Taufspendung 

vor und nach der Taufe im Gemeindeblatt und Schaukasten der KG. Patenbescheinigung wird der KG zur 

Verfügung gestellt. Prüfung, ob Voraussetzungen zum Patenamt erfüllt werden. Nach der Taufe erfolgt ein 

Eintrag der im Rahmen der Anmeldung gemachten Daten in DaviP und im Taufbuch. Die Sorgeberechtigten und 

die Paten erhalten eine Schmuckurkunde und auf Wunsch eine Taufurkunde. Elektronische Meldung an das 

Einwohnermeldeamt (automatisch über DaviP). Falls keine Meldung aus DaviP erfolgt, wird es schriftlich ans 

Einwohnermeldeamt gesendet. Gegebenenfalls Weiterleitung (Dokumentation über Taufspendung) an das 

Wohnortpfarramt.

Taufanmeldung, beglaubigte Geburtsurkunde und Patenbescheinigung wird in die Pfarrregistratur und einige 

Jahre später in das Pfarrarchiv überführt.   

Nein

Täufling, 

Sorgeberechtigte 

(i.d.R. die Eltern), 

Paten

Täufling: Name, Vorname, Name des 

Standesamtes, Registernummer, 

Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort

Sorgeberechtigte: Name, Vorname, 

Adresse, Telefonnummer, Konfession, 

Geburtsdatum und -ort, Familienstand, 

ggf. Ort und Datum der kirchlichen 

Eheschließung, Anzahl weiterer Kinder

Paten: Name, Vorname, Adresse, 

Konfession, Datum und Ort der erhaltenen 

Sakramente

Taufspender, 

Pfarrbüro, 

Sorgeberechtigte, 

Paten

Gemeinde (über 

Veröffentlichung im 

Schaukasten und 

Gemeindebrief)

Einwohnermeldeamt

ggf. Wohnortpfarramt

Nein

Pfarrbüro und 

leitender Pfarrer, IT-

Partner 

Übergabe ins Pfarrarchiv

Sicherung der Personendaten in DaviP,

Aufbewahrung Taufbücher in 

verschlossenem und feuerfestem 

Stahlschrank, Aufbewahrung 

Taufanmeldung in Pfarr-Registratur mit 

Überführung ins Archiv

Gemäß Jubiläumsordnung wird einmal pro 

Jahr auf das Widerufssrecht zur 

Veröffentlichung hingewiesen. 

E-Mail Kommunikation ausschließlich im 

internen drs Netz. 

Nein

Spendung der

Erstkommunion
Erstkommunion

Einwilligung: 

§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG für 

Veröffentlichungen und 

Weitergabe von pbD (z. 

B. an die Lokalpresse)

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Die Information zur Erstkommunion (inkl. Anmeldeformular) werden im Religionsunterricht der dritten Klasse 

ausgegeben. Es folgt eine schriftliche Anmeldung der Sorgeberechtigten beim Pfarrbüro. Eine Einwilligung im 

Sinne des § 6 Abs. 1 lit. b KDG i. V. m. § 8 KDG wird von den Sorgeberechtigten eingeholt, da Fotos erstellt 

werden sollen. Auf die Konsequenzen, falls keine Einwilligung erteilt wird, werden die Sorgeberechtigten explizit 

hingewiesen. Eine Datenschutzinformation gem. § 15 KDG wird ausgegeben. Erfassung der Anmeldung in 

Excel Tabelle im Pfarrbüro. Diese erhält der zuständige Katechet (hauptamtl. pastoraler Mitarbeiter der SE), der 

die Erstkommunion betreut. Die Sorgeberechtigten erhalten regelmäßig Informationsschreiben (z. B. Termine für 

Gruppenstunden, Elternabende etc.) per Post oder per E-Mail durch den Katecheten. Das Pfarrbüro erstellt und 

versendet eine Rechnung an die Sorgeberechtigten über die Kommuniongebühr. Durchführung von 

Gruppenstunden durch Eltern. Es gibt i.d.R. pro Gruppe ein Elternteil, welches die Gruppenstunden organisiert 

und durchführt. Diese ehren. Katecheten (Eltern) werden durch das Pfarrbüro gem. § 5 KDG schriftlich auf das 

Datengeheimnis verpflichtet (=> siehe Vorgehen Tätigkeit ehrenamtliche Mitarbeitende). Die Eltern, welche eine 

Gruppe leiten, erhalten von der KG Name u. Vorname der Kommunionkinder sowie die Namen der 

Sorgeberechtigten und deren Kontaktdaten. Die Kommunikationmittel werden in Abstimmung mit den 

Sorgeberechtigten festgelegt. Bei den Ausflügen werden Fotos angefertigt bzw. von den Teilnehmenden zur 

Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Von den ehrenamtlichen Kommuniongruppenleitern wird deshalb 

ebenfalls eine Einwilligung eingeholt. Eine Datenschutzinformation gem. § 15 KDG wird an die ehrenamtl. 

Gruppenleiter ausgegeben.  

Veröffentlichung der Namen im Pfarrbrief und Schaukasten, im Kirchenraum ein Aufsteller mit Fotos und 

Vornamen der Kommunionkinder, für die Kommunionfeier wird durch die KG ein Fotograf beauftragt, die KG 

verteilt die Fotos gegen Gebühr als CD an die Sorgeberechtigten, Gruppenfotos mit alphabetischer 

Namensnennung wird im Pfarrbrief und Schaukasten sowie auf der Website der KG (dort ohne Namen der 

Kinder) veröffentlicht. An die Lokalpresse werden Namen und Gruppenfotos weitergegeben. 

Kirchenbucheintrag, Eintrag in DaviP, Unterlagen (und CD mit Fotos) kommen in die Pfarrregistratur und werden 

einige Jahre später in das Pfarrarchiv überführt. 

nein

Kommunion-kinder

Sorgeberechtigte

 

ehrenamtliche 

Kommunion-

gruppenleiter

Kommunionkinder:

Name, Vorname,

Anrede, Adresse, Kontaktdaten, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Taufdaten, 

Schule, Fotos (im Rahmen des 

Gottesdienste und Ausflugs)

Sorgeberechtigte:

Name, Vorname, Anrede,Titel, Adresse, 

Kontaktdaten der Eltern

Kommuniongruppenleiter:

Name, Vorname, Anrede, Titel, Adresse, 

Kontaktdaten, Geburtsdatum, Religion, 

Präventionsschulung, Führungszeugnis, 

Selbstauskunft, Verhaltenskodex, ggf. 

Fotos (im Rahmen des Gottesdienstes 

oder Ausflugs) 

Pfarrbüro, Katecheten, 

ehrenamtl. 

Gruppenleiter,

Veröffentlichung von 

Name, Vorname und 

Foto sowie Weitergabe 

an Lokalpresse 

ggf. Information an das 

Wohnortpfarramt

Nein
Pfarrbüro, Zelebrant

Übergabe ins Pfarrarchiv 

Speicherung Fotos bis 

Einwilligung widerrufen 

wird. 

Dokumentation über 

Einsicht in das erw. 

Führungszeugnis wird, 

vorausgesetzt es wird 

keine andere 

ehrenamtliche Tätigkeit 

ausgeübt, spätestens 

drei Monate nach der 

Tätigkeit durch die zur 

Einsichtnahme 

Beauftragte vernichtet. 

Sicherung der Personendaten in DaviP,

Aufbewahrung Tauf- und Eko-Bücher in 

verschlossenem und feuerfestem 

Stahlschrank,

Aufbewahrung Eko-Anmeldung in Pfarr-

Registratur mit Überführung ins Archiv

Schriftliche Verpflichtung der Eltern, welche 

als Gruppenleiter mitwirken auf das 

Datengeheimnis gem § 5 KDG.  

Nein

Sakrament der Firmung Durchführung Firmung

Einwilligung für Fotos: 

§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG 

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Die Information zur Firmung (inkl. Anmeldeformular) werden im Relgionsunterricht der neunten Klasse 

ausgegeben. Zusätzlich erhalten Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren eine Einladung per Post. Die 

Firmbewerber bringen die ausgefüllte Anmeldung zum Anmeldetag mit. Am Anmeldetag wird eine Einwilligung 

ausgegeben, auf die Konsequenzen falls keine Einwilligung erteilt wird, wird explizit hingewiesen. Eine 

Datenschutzinformation gem. § 15 KDG wird ausgegeben. Das Pfarrbüro kontrolliert den Eingang der 

unterzeichneten Einwilligungen und legt diese im Ordner XXX ab. 

Erfassung der Anmeldungen in Excel-Tabelle im Pfarrbüro. Diese erhält der zuständige Katechet (hauptamtl. 

pastoraler Mitarbeiter), der die Firmung betreut. Prüfung, ob Voraussetzungen für das Patenamt erfüllt sind. Die 

Firmbewerber erhalten regelmäßig Informationsschreiben (z.B. Termine für Gruppenstunden etc.) per Post oder 

per E-Mail. Durchführung von Gruppenstunden durch Eltern. Es gibt i.d.R. pro Gruppe ein Elternteil, welches die 

Gruppenstunden organisiert und durchführt. Eltern werden gem. § 5 KDG schriftlich auf das Datengeheimnis 

verpflichtet. Da auch die ehrenamtlichen Gruppenleiter auf Fotos zu sehen sein können wird, soweit noch nicht 

geschehen, eine schriftliche Einwilligung eingeholt. Eine Datenschutzinformation wird an die Gruppenleiter 

ausgegeben (=> siehe Vorgehen Tätigkeit ehrenamtliche Mitarbeitende). Diese erhalten von der KG lediglich 

Name u. Vorname der Firmbewerber. Die Vernetzung und Kommunikation wird eigenständig organisiert und 

abgestimmt. Bei den Ausflügen und sozialen Projekten werden, soweit eine Einwilligung erteilt wurde, Fotos 

angefertigt bzw. von den Teilnehmenden zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Veröffentlichung der 

Namen im Pfarrbrief und Schaukasten der KG, für die Firmung wird durch die KG ein Fotograf beauftragt, die 

KG verteilt die Fotos gegen Gebühr als CD an die Firmlinge, Gruppenfotos mit alphabetischer Namensnennung 

wird im Pfarrbrief und Schaukasten sowie auf der Website der KG veröffentlicht. An die Lokalpresse werden 

Namen und Gruppenfotos weitergegeben. 

Kirchenbucheintrag: Eintrag in DaviP und ggf. Weitermeldung an das Wohnortpfarramt und/oder 

Taufpfarramt/Meldewesen des BO, Unterlagen (und CD mit Fotos) kommen in die Pfarrregistratur und werden 

einige Jahre später in das Pfarrarchiv überführt. Erstellung einer Firmurkunde und persönliche Übergabe. Auf 

Wunsch Eintragung der Firmung ins Familienstammbuch. 

nein

Sorgeberechtigte, 

Firmlinge, Paten, 

ehrenamtliche 

Gruppenleiter 

(i. d. R. Eltern)

Firmlinge:

Name, Vorname,

Anrede, Adresse, Kontaktdaten, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Taufdaten, 

Schule, Fotos (im Rahmen des 

Gottesdienste, Ausflüge u. soziale 

Projekte soweit Einwilligung erteilt)

Paten:

Name, Vorname, Alter (für Prüfung des 

Mindestalters von 16 Jahre), Konfession, 

ggf. Fotos

Sorgeberechtigte:

Name, Vorname, Anrede, Titel, Adresse

ehrenamtl. Firmgruppenleiter:

Name, Vorname, Anrede, Titel, Adresse, 

Kontaktdaten, Geburtsdatum, Religion, 

Präventionsschulung, Führungszeugnis, 

Selbstauskunft, Verhaltenskodex, ggf. 

Fotos (im Rahmen des Gottesdienstes, 

soz. Projekte oder Ausflüge soweit 

Einwilligung erteit) 

Pfarrbüro, Katecheten, 

Firmlinge, 

Veröffentlichungen 

Pfarrblatt, Aushang 

Schaukasten, 

Lokalpresse

ggf. Wohnortpfarramt, 

Taufpfarramt oder 

Meldewesen des BO

Nein
Pfarrbüro, Zelebrant

Übergabe ins Pfarrarchiv

Speicherung Fotos bis 

Einwilligung widerrufen 

wird. 

Dokumentation über 

Einsicht in das erw. 

Führungszeugnis wird, 

vorausgesetzt es wird 

keine andere 

ehrenamtliche Tätigkeit 

ausgeübt, spätestens 

drei Monate nach der 

Tätigkeit durch die zur 

Einsichtnahme 

Beauftragte vernichtet.

Sicherung der Personendaten in DaviP,

Aufbewahrung Tauf- und Firm-Bücher in 

verschlossenem und feuerfestem 

Stahlschrank,

Schriftliche Verpflichtung der Eltern, welche 

als Gruppenleiter mitwirken, gem. § 5 KDG 

auf das Datengeheimnis.  

Nein

Evtl. werden zur 

Prüfung der 

Firmpatenschaft 

weitere personen-

bezogene Daten 

erhoben?

Sakrament der Ehe Durchführung 

Eheschließung

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse. 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG 

Veröffentlichung im 

Pfarrbrief und 

Schaukasten (Aufgebot); 

wird auf Wunsch 

dispensiert. 

Telefonische Information und Terminreservierung. Name, Kontaktdaten werden telefonisch erfragt und erfasst in 

Excel-Liste über geplante Trauungen in der SE auf dem Server der Kirchengemeinde. Brautleute reichen 

aktuellen Taufregister-Auszug und ggf. weitere Unterlagen (z. B. Ehenichtigkeitsurteil, Sterbeurkunde des 

Vorpartners) ein bzw. bringen dies zum Termin mit dem Pfarrer mit. Beim ersten Termin wird eine 

Datenschutzinformation gem. § 15 KDG zur Verfügung gestellt. Erstellung des Eheprotokolls mit dem Pfarrer, 

bei externen Brautleuten wird das ausgefüllte Eheprotokoll dem Pfarrrbüro zur Verfügung gestellt. 

Veröffentlichung von Name, Vorname und Wohnort nach Maßgabe der Jubiläumsordnung im Pfarrbrief und 

Schaukasten (Möglichkeit der Dispens vom Aufgebot wird angesprochen), Durchführung der Trauung, Taufbuch- 

und Eheregistereintrag (Kirchenbuch), Weiterleitung ggf. an Wohnort-/Taufpfarramt/ggf. Offizialat (bei Dispens)

Eintrag der Eheschließung in DaviP. Auf Anforderung wird eine Eheurkunde ausgestellt. Dokumente kommen in 

die Pfarrregistratur und werden einige Jahre später in das Pfarrarchiv überführt.  

nein

Brautleute

Trauzeugen

Brautleute:

Name, Vorname, Anrede, Titel, Adresse, 

Kontaktdaten, Geburtsdatum, Geschlecht, 

Tauf- und Firmdaten, Datum der 

standesamtlichen Trauung, ggf. vorherige 

Ehen, 

Trauzeugen:

Name, Vorname, Alter (für Prüfung des 

Mindestalters von 14 Jahren), Unterschrift  

ggf. frühere Ehepartner:

Name, Vorname 

Pfarrbüro, Brautleute, 

Veröffentlichung 

Pfarrblatt, Aushang 

Schaukasten,

 

ggf. Wohnort-

/Taufpfarramt/ 

Offizialat

Nein Pfarrbüro, Zelebrant Übergabe ins Pfarrarchiv

Sicherung der Personendaten in DaviP,

Aufbewahrung Taufbuch und Eheregister in 

verschlossenem und feuerfestem 

Stahlschrank,

Aufbewahrung Eheprotokoll in Pfarr-

Registratur mit Überführung ins Archiv

Nein

Amtshandlungen Eintritt, 

Wiedereintritt, Konvertierung

Durchführung Eintritt 

(Erwachsenentaufe)

Wiedereintritt, 

Konvertierung

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Information und Anmeldung zur Sakramentspendung (Taufe und Firmung in einem), schriftliche Erfassung der 

Daten in papierhaftem Formular, Datenschutzinformation gem. § 15 KDG wird zur Verfügung gestellt, Antrag 

ans BO (HA VII) per Post oder eingescannt per E-Mail, Durchführung der Sakramentspendung mit schriftlicher 

Erfassung der Daten, Kirchenbucheintrag, Eintragung in DaviP, Weiterleitung an Einwohnermeldeamt 

(papierhaft bzw. elektronisch über DaviP) + ggf. an Wohnortpfarramt (per Post oder per E-Mail); ggf. Erstellung 

einer Taufurkunde; 

Es erfolgt keine Veröffentlichung im Gemeindeblatt. 

ja

religiöse 

Überzeugung 

(durch Eintritt)

Erwachsener 

(Eintretenden); 

zwei Zeugen

Erwachsener:

Name, Vorname,  Anrede, Titel,  Adresse,  

Kontaktdaten,  Geburtsdatum,  

Geschlecht, ggf. bisherige 

Religionszugehörigkeit, ggf. Daten in 

Taufurkunde, ggf. Daten in 

Austrittserklärung

Zeugen:   

Name,Vorname, Anrede, Titel

Pfarrbüro, Pfarrer, BO Nein Pfarrbüro, Zelebrant Übergabe ins Pfarrarchiv

Sicherung der Personendaten in DaviP,

Aufbewahrung Tauf- und Firmbücher in 

verschlossenem und feuerfestem 

Stahlschrank,

Aufbewahrung Antrag+Genehmigung 

BO+Urkunde in Pfarr-Registratur mit 

Überführung ins Archiv

Nein

Amtshandlung Austritt Durchführung Austritt

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Mitteilung des Austritts per Post oder per E-Mail vom kirchlichen Meldewesen (HA IV - BO) über ein 

Austrittsformular vom Standesamt. Erfassung der Daten im Austrittsbuch  anhand der Austrittsmitteilung und 

elektronisch in DaviP. Eintrag von Amtshandlungsdaten in Austrittsformular; ggf. Weiterleitung einer Kopie des 

Austrittsformulars ans Taufpfarramt bzw. an kirchliches Meldewesen (HA IV - BO), wenn beisp. das Taufparramt 

nicht bekannt ist oder das Taufparramt im Ausland liegt; Bei Geburtsort im Ausland erfolgt eine Weiterleitung an 

das Kirchenbuchamt in Bonn (Post oder per E-Mail). 

Ein Brief des Pfarrers mit Gesprächsangebot an die ausgetretenen Gemeindemitglieder (§ 6 Abs. 1 lit. f) KDG). 

ja

religiöse 

Überzeugung 

(neg. 

Bekenntnis)

Ausgetretene 

Katholiken

Name, Vorname,

Anrede,Titel, Adresse, Geburtsdatum, 

Amtshandlungsdaten (Taufdatum, Taufort, 

Austrittsdatum, Austrittsort etc.) 

Pfarrbüro, Pfarrer, ggf. 

Taufpfarramt, ggf. 

Kirchenbuchamt in 

Bonn, ggf. kirchl. 

Meldewesen (HA IV)

Nein

Pfarrbüro, Kirchliches 

Meldewesen 

(HA IV) 

Übergabe des 

Austrittsformulars in das 

Pfarrarchiv 

Sicherung der Personendaten in DaviP,

Aufbewahrung Austrittsbücher in 

verschlossenem und feuerfestem 

Stahlschrank,

Aufbewahrung Austrittsmitteilung in Pfarr-

Registratur mit Überführung ins Archiv

Nein



Durchführung von Online-

Meetings (Videokonferenzen)

Personenbezogene Daten 

werden verarbeitet, um 

Online-Meetings 

durchführen zu können

Für die Beschäftigten: 

Arbeitsvertrag; § 6 Abs. 1 

lit. c) i.V.m. § 53 KDG

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§ 6 Abs. 1 lit. f) KDG

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Online-Meetings mit Software XXX. Auf Einstellungen der 

Software, welche die Anforderungen an die Datensparksamkeit erfüllen, wird geachtet. 

Erforderlichenfalls werden Kirchengemeinderatssitzungen hybrid durchgeführt. Eine Datenschutzinformation 

gem. § 15 wird im Anhang mit den Zugangsdaten zur Videokonferenz versendet. Auf die datensparsame 

Möglichkeit ohne (bzw. mit deaktivierter) Kamera teilzunehmen, wird hingewiesen. 

Nein

Teilnehmende an 

Videokonferenz z. 

B.:

Ehrenamtliche, 

Gemeinde-

mitglieder, 

Beschäftigte, 

Bewerber

Name, Vorname, 

E-Mail-Adresse, Zugangsdaten, Nutzungs-

/Protokoll-/

Verbindungsdaten, Audio- und 

Videodaten, ggf. Telefonnummer

Mitarbeitende der 

Kirchengemeinde/ 

Pfarrbüro, 

Auftragsverarbeiter 

Nein

Mitarbeitende der 

Kirchengemeinde/ 

Pfarrbüro, 

Auftragsverarbeiter 

nach Durchführung 

Online-Meeting

Audio- und Videodaten werden 

verschlüsselt übertragen. Mit dem Anbieter 

der Videokonferenz XXX wurde ein AV-

Vertrag geschlossen. 

Auf die Möglichkeit, ohne Kamera am 

Online-Meeting teilzunehmen wird 

hingewiesen. 

Nein

Im Falle einer 

Aufzeichnung ist 

vorab zwingend 

eine schriftliche 

Einwilligung; § 6 

Abs. 1 lit. b) KDG 

erforderlich!

Sternsinger und Krippenspiel
Planung Sternsingeraktion 

und Krippenspiel

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Einwilligung (der 

Sorgeberechtigten) für 

Fotos:

§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG

Information und Anmeldung über Flyer (papierhaft), Durchführung der Veranstaltung in Gruppen, Einwilligung 

zur Erstellung und Veröffentlichung von Fotos, der teilnehmenden Kindern (Sorgeberechtigten), den Helfenden 

und Begleitern wird im Voraus schriftlich eingeholt. Eine Datenschutzinformation gem. § 15 KDG wird 

ausgegeben. Haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeitende machen Fotos, Speicherung der Fotos auf Server der 

Kirchengemeinde, Veröffentlichung der Fotos im Pfarrbrief/Gemeindeblatt/ in Zeitung / auf Homepage. Fotos 

werden auf Server der Kirchengemeinde gespeichert bis ein Widerruf der Einwilligung erfolgt.

Ehrenamtliche erhalten eine Liste, welche Kinder in ihrer Gruppe sind. Alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind 

schriftlich auf das Datengeheimnis verpflichtet und unterwiesen. 

Nein

Teilnehmende 

Kinder, Helfende, 

Begleiter

Name, Vorname, Adresse, Kontaktdaten, 

Fotos soweit Einwilligung erteilt wurde

Pfarrbüro,  

Begleiter
Nein

Organisatoren 

(pastorale Mitarbeiter 

der 

Kirchengemeinde), 

Pfarrbüro

Speicherung Fotos bis 

Widerruf der Einwilligung

Verpflichtung der ehrenamtlichen Begleiter 

gem. § 5 KDG auf das Datengeheimnis. 
Nein

Wallfahrten/Pilgerreisen oder 

sonstige pastorale Initiativen 

Durchführung von 

Wallfahrten/ Pilgerreisen 

oder sonstigen pastoralen 

Initiativen

Vertrag:

§ 6 Abs. 1 lit. c) KDG

Einwilligung für Fotos:

§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG

Information, Anmeldung, Erfassung der Daten schriftlich in Teilnehmerlisten, Übertragung in Excel Tabelle und 

Speicherung auf Server der Kirchengemeinde, teilw. Rechnungsstellung an die Teilnehmenden, Durchführung 

der Veranstaltung, die Organisatoren sind haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeitende, diese erhalten 

ausschließlich die für sie zwingend erforderlichen Daten (teilw. als Ausdruck und teilw. als verschlüsselte E-

Mail). 

Je nach Veranstaltung werden, soweit die Teilnehmenden vorab eine schriftliche Einwilligung erteilt haben, 

Fotos gemacht und anschließend im Gemeindeblatt veröffentlicht und an die Lokalpresse weitergegeben. Fotos 

werden auf Server der Kirchengemeinde gespeichert bis ein Widerruf der Einwilligung erfolgt. Eine 

Datenschutzinformation wird im Rahmen der Anmeldung ausgegeben. Da im Rahmen der Veranstaltungen 

gemeinsame Mahlzeiten stattfinden, wird vorab nach Allergien, Unverträglichkeiten, vegetarischer Kost etc. 

gefragt. Diese Informationen werden nach Ende der Wallfahrt/Pilgerreise vernichtet und nicht ins Pfarrarchiv 

übergeben. Den Restaurants wird lediglich mitgeteilt, welche Besonderheiten zu berücksichtigen sind. 

Personenbezogene Daten werden hierzu nicht übermittelt. 

Ja, teilweise 

Gesundheits-

daten

evtl. Allergien 

oder 

Unverträg-

lichkeiten

Teilnehmende

Name, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten, 

evtl. Gesundheitsdaten, ggf. Bankdaten, 

Fotos soweit eine Einwilligung erteilt 

wurde. 

Organisatoren

Fotos werden im 

Gemeindeblatt 

veröffentlicht und an 

Lokalpresse 

weitergegeben (auch 

Veröffentlichung im 

Internet). 

Nein Pfarrbüro

Übergabe ans 

Pfarrarchiv 

Speicherung Fotos bis 

Widerruf der 

Einwilligung.

Information über 

Unverträglichkeit, 

Allegien oder 

Ernährungsbesonder-

heiten werden im 

Anschluss vernichtet. 

Alle ehrenamtlichen Mitarbeitende sind 

gem. § 5 KDG schriftlich auf das 

Datengeheimnis verpflichtet. 

Die Organisatoren vernichten nach der 

Veranstaltung alle Dokumente, die 

Gesundheitsdaten enthalten und nicht 

archivwürdig sind. 

Nein

Besuchsdienste (Geburtstag, 

Ehejubiläen etc.)

Durchführung von 

Besuchsdiensten 

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Adressdaten und Regionalstruktur elektronisch aus DaviP; die Ehrenamtlichen, die vom ltd. Pfarrer damit 

beauftragt werden, Gemeindemitglieder zu besuchen, erhalten eine Liste mit Anlass, Name und Anschrift. Diese 

Liste wird nach dem Besuch zur Vernichtung an das Pfarrbüro zurück gegeben. Alle Ehrenamtlichen sind vorab 

schriftlich auf das Datengeheimnis verpflichtet und persönlich unterwiesen worden. Pfarrbüro erstellt 

Geburtstagsbriefe, die vom Besuchsdienst persönlich überbracht werden. Bei Ehejubiläen wird eine Urkunde im 

BO bestellt. Übergabe wird entweder vom pastoralen Personal durchgeführt oder an den Besuchsdienst 

delegiert. 

Nein

Besuchte 

Gemeinde-

mitglieder

Name, Anschrift, Anlass + Termin 

Pfarrbüro, 

Besuchsdienst,

BO (bei Urkunden zu 

Ehejubiläen)

Nein Pfarrbüro

Dokumentation des 

Besuchsdiensts für das 

Pfarrarchiv

Alle ehrenamtlichen Mitarbeitende sind 

gem. § 5 KDG schriftlich auf das 

Datengeheimnis verpflichtet. 

Listen werden datenschutzkonform 

vernichtet. 

Nein

Krankenkommunion Krankenkommunion

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Telefonische Anmeldung im Pfarrbüro: bei Bedarf Abfrage der Adressdaten aus DaviP, Pfarrer legt fest, welche 

Kommunionspender die einzelnen Kranken besuchen, Listen an Krankenkommunionspender (haupt. bzw. 

ehrenamtliche Mitarbeitende) per E-Mail per Secure-Mail-Gateway. 

ja

Information, 

dass 

Krankheit oder 

Pflegebürftigk

eit besteht. 

Kranke/ 

Pflegebedürftige 

Gemeinde-

mitglieder

Name, Anschrift, Telefonnummer, Termin Krankenkommunion-

spender, Pfarrbüro

Nein Pfarrbüro wenn Besuch erfolgt ist

Krankenkommunionspender ist gem. § 5 

KDG schrifltich auf das Datengeheimnis 

verpflichtet. 

Versandt der E-Mail ausschließlich per 

Secure-Mail-Gateway, da besondere 

Kategorie personenbezogener Daten. 

Nein

Planung von Gottesdienste, 

Dienstpläne, liturgische Dienste
Planung von Diensten

§ 6 Abs. 1 lit. c KDG bei 

Hauptamtlichen 

Arbeitsvertrag, 

bei Ehrenamtlichen 

Auftragsverhältnis im 

Sinne des §§ 662 ff. BGB

Der Pfarrer erstellt den Gottesdienstplan in Excel, speichert dies auf dem Server der Kirchengemeinde und teilt 

die Zelebranten (inkl. ehrenamtliche Wortgottesdienstleiter) ein. Für die Gottesdienste und Veranstaltungen 

teilen damit beauftragte Ehrenamtliche die jeweiligen Dienste (Kommunionhelfer, Lektoren, Ministranen, 

Organisten etc.) ein. Damit keine Verarbeitung pbD auf privater IT erfolgt, werden interne Gruppen in 

Communicare genutzt. Hier werden die Dienstpläne erstellt, gespeichert und die Ehrenamtlichen können direkt 

in Communicare Einsicht in die Dienstpläne nehmen. Communicare dient auch als Messenger zur 

Kommunikation untereinander um z. B. Dienste zu tauschen. 

Nein

Personen, die 

Dienst 

übernehmen sollen

Name, Vorname sowie Art des Dienstes 

sind in Liste enhalten

E-Mail-Adresse (erforderlich für 

Anmeldung in Communicare)

Person, die Dienst 

übernehmen soll,

Pfarrbüro

Nein

Person, die Dienst 

übernehmen soll, 

Pfarrbüro

Übergabe an Pfarrarchiv

Alle ehrenamtlichen Mitarbeitende sind 

gem. § 5 KDG auf das Datengeheimnis 

verpflichtet. 

Nutzung des von der DRS angebotenen 

Dienstes Communicare.  

Nein

Messintentionen
Durchführung von 

Messintentionen

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Dokumentationspflicht § 

6 Abs. 1 lit. d) KDG in 

Verb. m. CIC 955 und 

CIC 958

Information der Angehörigen wird in Intentionenbuch (papierhaft) notiert. Es folgt eine telefonische Information 

an die Angehörigen, sollte sich ein Gottesdiensttermin verschieben. Eine Weitergabe der pbD des Bestellers 

(Angehörigen) erfolgt nicht.

Nein
Besteller 

(Angehörige)

Besteller (Angehörige):

Name, Vorname, ggf. Telefonnummer 

Name Verstorbenen

Zelebrant Nein Pfarrbüro

Aufbewahrung 

Intentionenliste in 

PfarrReg und 

Überführung ins Archiv

Verschlossene, sichere Aufbewahrung Nein

Achtung: Sollten 

Messintentionen 

für Lebene im 

Pfarrbrief 

veröffentlicht 

werden, ist eine 

Einwilligung 

notwendig. 

Begrüßung Neuzugezogene
Begrüßung neuer 

Gemeindemitglieder 

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Zugezogene erhalten per Post eine Willkommenskarte: Adressdaten aus DaviP

Einladung zu Neuzugezogenen-Empfang, hierfür ist eine Anmeldung erforderlich und die Teilnehmenden 

werden in einer Excel-Tabelle erfasst. 

Nein
Neue Gemeinde-

mitglieder

Zugezogene in die Kirchengemeinde zum 

Stichtag
Pfarrbüro Nein Pfarrbüro

Übergabe 

Teilnehmerliste an 

Pfarrarchiv

Postversandt

Datensparsamkeit wird bei Teilnehmerliste 

beachtet.

Nein

Zuwendung an Bedürftige 

(Ortscaritas)

Durchführung von 

Zuwendungen an 

Bedürftige

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Die Durchführung der Ortscariats wurde durch den ltd. Pfarrer an einen pastoralen Mitarbeitenden delegiert. 

Bedürftige melden sich telefonisch oder persönlich im Parrbüro und werden an den zuständigen pastoralen MA 

weitergeleitet. Bei Bedarf erhalten die Bedürftigen (finanzielle oder teilw. materielle) Zuwendungen. Zum 

Nachweis der Mittelverwendung wird der Empfänger und der Grund der Zuwendung dokumentiert. 

Erforderlichenfalls nimmt der pastorale MA eine Legitimation durch ein Ausweisdokument vor, um Missbrauch 

von Zuwendungen zu vermeiden. Die Zahlungsbelege (Nachweis der Mittelverwendung) werden ans zuständige 

VZ zur Aufbewahrung weitergeleitet. 

Nein Bedürftige

Name, Vorname, Wohnsitz innerhalb der 

Gemeinde, Begründung der Zuwendung, 

Höhe der Zuwendung sowie Zeitpunkt der 

Zuwendung

pastoraler Mitarbeiter, 

Pfarrbüro, VZ
Nein

Pastoraler Mitarbeiter 

In Vertretung das 

Pfarrbüro

Aufbewahrung der 

Zahlungsbelege im VZ. 

Zugriff auf Nachweise, ist auf den mit den 

Aufgaben der Ortscaritas betrauten 

pastoralen MA beschränkt. 

Dieser ist gem. § 5 KDG auf das 

Datengeheimnis verpflichtet. 

Nein

Es wird hier 

ausschließlich ein 

Fokus auf 

Datenschutz 

gelegt. Vorgehen 

erforderlichenfalls 

mit HA XIII 

abstimmen. 

Pastorale und seelsorgerische 

Gespräche

Durchführung von 

pastoralen und 

seelsorgerischen 

Gesprächen

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Anfragende Person meldet sich, Terminvereinbarung (Pfarrbüro), Gespräche und ggf. Nachgespräche erfolgen 

(Pastoralteam), Pastoraler Mitarbeiter notiert sich Termin und Ort in seinem persönlichen GroupWise Kalender.
Nein

Anfragende 

Person
Name, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten

Pastoralteam, 

Pfarrbüro
Nein

Pastoralteam, 

Pfarrbüro

wenn Gesprächszyklus 

abgeschlossen ist, 

werden die Kontaktdaten 

gelöscht.

Alle pastoralen Mitarbeitende sind gem. § 5 

KDG auf das Datengeheimnis verpflichtet. 
Nein

Wahl des Kirchengemeinderats
Wahl des 

Kirchengemeinderats

§ 6 Abs. 1 lit. a KDG in 

Verbindung mit KGO.  

Veröffentlichung der 

Kandidaten nach 

schriftlicher Einwilligung 

(§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG). 

Mitglieder des amtierenden KGR beginnen mehrere Monate vor der Wahl, geeignete Kandidaten anzusprechen 

und einzuladen, für die KGR-Wahl zu kandidieren. Führen eines Wählerverzeichnisses, Anschreiben an die 

Wahlberechtigten, Bearbeitung von Briefwahlunterlagen, Bildung eines Wahlausschusses, Datenverarbeitungen 

gem. Vorgaben der Hauptabteilung IV Pastorale Konzeption. Abruf von Formularen und Arbeitshilfen von der 

Plattform Wedding. 

Die Pfarramtssekretärinnen erhalten auf Dekanatsebene Qualifizierung zur KGR-Wahl. 

Mit einer von der HA IV vorbereiteten Einwilligung wird die Zustimmung der Kandidaten zur Veröffentlichung pbD 

(inkl. Foto) eingeholt. Eine ebenfalls von der HA IV zur Verfügung gestellte Datenschutzinformation wird an die 

Kandidaten ausgegeben. Die pbD werden auch an den Dienstleister des Portals Wedding übermittelt. 

Adressdaten der Gemeindemitglieder werden zur Erstellung der Unterlagen und für den Versandt per E-Mail an 

eine Druckerei übermittelt. 

Nein

Gemeindemit-

glieder, 

Kandidaten, 

Mitglieder des 

Wahl-ausschusses

Gemeindemitglieder: 

Name, Vorname, Geburtsdatum 

(Wahlalter), Adresse zum Versandt der 

Wahlbenachrichtigung

Kandidaten: 

Name, Vorname, Anrede, Titel (optional), 

Geburtsjahr, Beruf (optional), Foto 

(opitonal), Adresse, Kontaktdaten

Veröffentlichung gem. 

Einwilligung, 

Portal Wedding

Nein

Pfarrbüro, Kirchliches 

Meldewesen 

(HA IV) 

Archivierung im 

Pfarrarchiv

Speicherung von Fotos 

bis auf Widerruf der 

Einwilligung

Aufbewahrung unzugänglich im feuerfesten 

Stahlschrank

Vorgehen gemäß Vorgaben der HA IV

Nein

Kirchengemeinderat und 

Ausschüsse

Organisation der Gremien 

und Ausschüsse

§ 6 Abs. 1 lit. a) KDG in 

Verbindung mit der  

Kirchengemeinde-

ordnung der DRS, KGO)

§ 6 Abs. 1 lit b) KDG 

Einwilligung für Fotos

Zu Beginn einer Amtszeit des KGR werden alle KGR-Mitglieder gem. § 5 KDG auf das Datengeheimnis 

verpflichtet. Ausgabe der Handreichung und Orientierungshilfe für Datenschutz im Ehrenamt. Erhebung der 

Daten für die Organisation der Gremien und Ausschüsse durch das Pfarrbüro elektronisch in drsCustos, 

Teilnehmerliste für Sitzungen wird aus Custos generiert, Einladungen sowie Protokolle von Sitzungen werden in 

drsCustos erfasst und sind dort für die Gremienmitglieder abrufbar. Einige Gremienmitglieder, die keine E-Mail-

Adresse besitzen und somit keinen Zugang zu drsCustos haben, erhalten die Einladung und das Protokoll per 

Post.

Teilweise werden im Rahmen von KGR-Sitzungen pbD von Dritten (z. B. eingeladene Gäste oder 

Personalangelegenheiten) verarbeitet.

Soweit Einwilligung erteilt wird, wird ein Gruppenfoto des KGR auf der Website der KG veröffentlicht. 

Um kurzfristig Termine abzustimmen wird teilw. die Software drsDudle verwendet. 

Nein

Mitglieder der 

Gremien und 

Ausschüsse

Bei Personalan-

gelegenheiten: 

Daten von 

Mitarbeitenden 

ggf. Name von 

Gästen

KGR-Mitglieder:

Name, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten, 

ggf. Foto 

ggf. Beschäftigte bei 

Personalangelegenheiten

ggf. Name, Vorname von Gästen

Pastoralteam, 

Pfarrbüro, 

KGR-Mitglieder

Nein

Pastoralteam, 

Pfarrbüro, 

KGR-Mitglieder

Archivierung im 

Pfarrarchiv

Speicherung von Fotos 

bis auf Widerruf der 

Einwilligung

Gremienmitglieder sind gem. § 5 KDG 

schriftlich auf das Datengeheimnis 

verpflichtet. Es erfolgt eine Einweisung in 

drsCustos und ein Handout für die 

Handhabung von drsCustos wird 

ausgegegeben. Aufgrund der 

eingeschränkten Rechte ist eine 

Fehlbedienung nicht zu erwarten. 

Die diözesane Software "drsDudle", die für 

Umfragen verwendet wird, überträgt Daten 

ausschließlich verschlüsselt.  

Nein



Videoüberwachung (ohne Ton)

Wahrnehmung des 

Hausrechts und 

Wahrnehmung des 

berechtigten Interesses an 

der Verhinderung und 

Aufklärung von Straftaten 

sowie von Schäden durch 

Sachbeschädigung.

§§ 6, 52 KDG

Videoüberwachung (ohne Ton) des Opferstocks in der Kirche St. XXX Musterstadt, Hinweisschild weist 

transparent auf die Videoüberwachung hin, Speicherung der Aufnahmen für 72 Stunden auf der Server der 

Kirchengemeinde, Videoaufnahmen werden nur im Falle von Diebstahl, Sachbeschädigung etc. durch zwei 

Mitarbeitende des Pfarrbüros (Vier-Augen-Prinzip) angesehen und gespeichert. Aufnahmen werden bei 

Straftaten auf Anforderung an die Ermittlungsbehörden übergeben. Zugriff auf Videodaten hat ausschließlich ein 

sehr begrenzter Personenkreis des Pfarrbüros unter Eingabe eines persönlichen Passworts. 

Vor Beginn der Videoüberwachung wurde in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Datenschutz eine Datenschutz-

Folgenabschätzung durchgeführt. Eine Dokumentation wurde anhand einer Checkliste erstellt. Während der 

Gottesdienste wird die Videoüberwachung manuell durch den Mesner über einen Knopf in der Sakristei 

abgestellt. 

Nein

Personen im 

Erfassungs-

bereich der Video-

überwachung

Videodaten (ohne Audio) Pfarrbüro Nein Pfarrbüro

Die Videodaten werden 

automatisch nach 72 

Stunden überschrieben. 

Im Falle einer Straftat 

erfolgt durch das 

Pfarrbüro eine manuelle 

Speicherung.

Ein gut sichtbares Hinweisschild informiert 

über die Videoüberwachung und enthält alle 

in § 15 KDG geforderten Informationen. 

Zugriff auf Videodaten ist ausschließlich für 

einen sehr eingeschränkten Besucherkreis 

im Falle von Straftaten möglich. Die 

Eingabe eines persönlichen Passworts ist 

erforderlich, um Zugriff auf die Videodaten 

zu erlangen. Zugriff erfolgt immer über das 

Vier-Augen-Prinzip. 

Ja

WLAN im Gemeindehaus (Gäste-

WLAN)

Besucher des 

Gemeindehauses können 

Zugang zum WLAN 

erhalten.

Einwilligung 

§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG

Im Gemeindehaus der Kirchengemeinde ist ein Gäste-WLAN eingerichtet. Es besteht kein Zugriff auf das 

dienstliche Intranet der Diözese. Bei Vergbe eines Zugriffs auf das Gäste-WLAN wird eine schriftliche 

Einwilligung und eine Selbstverpflichtungserklärung eingeholt. Die Aufbewahrung erfolgt im Pfarrbüro. Der 

Besucher erhält neben dem Zugangscode eine Datenschutzinformation gem. § 15 KDG. 

Nein

Gäste des Ge-

meindehauses, die 

WLAN Zugriff 

wünschen

Name, Vorname, Unterschrift (für 

Einwilligung und Selbstverpflichtung),

Geräte-Namen, Datenverkehr (z. B. 

besuchte Websites)

keine Empfänger Nein Pfarrbüro

Router speichert 

Zugänge gemäß der 

Standardeinstellungen. 

Der IT-Partner hat ein Gäste-WLAN ohne 

Intranet-Zugriff eingerichtet. Eine WPA 2/ 

WPA 3 Verschlüsselung wird verwendet. In 

den Einstellungen des WLAN-Routers 

wurden automatische Updates aktiviert. Im 

Rahmen des Service Vertrags prüft der IT-

Partner regelmäßig die korrekte Funktion 

der automatischen Updates. 

Nein

Livestream Gottesdienste

Durch den Livestream von 

Gottesdiensten können 

auch Kranke oder 

Gemeindemitglieder mit 

eingeschränkter Mobilität 

an den Gottesdiensten der 

Gemeinde teilnehmen. 

Für die im Livestream zu 

sehenden Personen, die 

schriftliche Einwilligung 

§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG 

Für Datenverarbeitung 

der Zuschauer:

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

An Sonn- und Feiertagen werden die Hauptgottesdienste aus der Kirche St. XXX Musterstadt, über den 

YouTube Kanal der Seelsorgeeinheit übertragen. Die Gottesdienste sind lediglich als Livestream verfügbar und 

werden nicht in der Playliste von YouTube gespeichert. Auf der Website der Kirchengemeinde sind die YouTube 

Videos nicht eingebettet. Die KG selbst erhebt keine Daten über ihren YouTube-Kanal, wohl aber Google. 

Die liturgischen Dienste und die Ministranten, die im Livestream zu sehen sind, unterzeichnen vorab eine 

schriftliche Einwilligung. Sofern keine Einwilligung erteilt wird, kann der Dienst in den per Video übertragenen 

Gottesdiensten nicht ausgeübt werden. 

Gottesdienstbesucher sind im Livestream nicht zu sehen, weshalb auf eine Hinweistafel verzichtet werden kann. 

Nein

Personen, die im 

Altarraum Dienst 

tun. Z. B.: 

Lektoren, 

Kommunionhelfer 

oder Ministranten

Zuschauer (Nutzer 

von YouTube)

Personen mit Dienst im Altarraum:

Audio- und Videoaufnahmen 

Zuschauer:

YouTube erfasst und verarbeitet die IP-

Adresse, Metadaten

Frei verfügbar über 

YouTube (Google 

Ireland Limited).

Unbekannt

YouTube, 

Administratoren des 

YouTube Accounts

Die Kirchengemeinde 

selbst erfasst über den 

YouTube Kanal keine 

pbD. Deshalb auch 

keine Speicherung der 

Daten

Auf ein Hinweisschild wird verzichtet, da die 

Gottesdienstteilnehmer nicht zu sehen sind.

Die Personen, die im Altarraum Dienst tun 

haben alle eine schriftliche Einwilligung 

unterzeichnet. 

 

Keine Speicherung. 

Aufgrund der Datensparsamkeit findet sich 

auf der Website lediglich ein Link zu 

YouTube und keine direkte Einbindung. 

Nein

Die Verwendung 

von YouTube ist 

datenschutz-

rechtlich 

problematisch. 

Besser ist das 

Hosten auf dem 

eigenen 

Webserver oder 

die Verwendung 

der nicht-

kommerziellen 

Videoplattform 

PeerTube.

Kirchenpflege

Rechnungsstellung
Rechnungsstellung und 

Mahnwesen

Vertrag: 

§ 6 Abs. 1 lit. c) KDG

Rechnungen werden an "Kunden" per Post versandt. Bei Bedarf beginnt ein Mahnprozess. Die Rechnung bzw. 

Mahnung wird mit MS Word erstellt und auf dem Server der Kirchengemeinde gespeichert. Nach der 

gesetzlichen Aufbewahrungsfrist erfolgt eine Übergabe ins Pfarrarchiv. 

Nein Kunden

Name, Vorname, Anschrift, ggf. 

Kontaktdaten, Rechnungsdaten, ggf. 

Zahlungsrückstände bei Mahnverfahren

Verwaltungszentrum Nein
Kirchenpflege, 

Verwaltungs-zentrum

mind. 10 Jahre

Übergabe ins Pfarrarchiv

Ablage von Papierunterlagen in 

verschlossenen Aktenschränken im Büro 

der Kirchenpflege innerhalb des Pfarrbüros. 

Nein

Vermietung von 

Gemeindeanlagen

Vermietung von 

Gemeindeanlagen

Mietvertrag: 

§ 6 Abs. 1 lit. c) KDG

Interessierte erhalten Informationen, Erfassung der Daten schriftlich in Belegungsvertrag, Vermietung der 

Anlage, eine Datenschutzinformation gem. § 15 KDG wird mit dem Belegungsvertrag ausgegeben, Erfassung in 

der Raumverwaltung in drsCustos, weiteres Vorgehen siehe Prozess Rechnungsstellung, der ehrenamtliche 

Hausmeister wird über den Mietzeitraum und seine Aufgaben mündlich informiert und schriftlich über die 

Raumverwaltung in drsCustos.

Nein Mieter

Name, Vorname, Telefonnummer, 

Anschrift, Vertragsdaten (z. B. Mietdauer, 

Betrag etc.)

Mieter, Hausmeister, 

Pfarrbüro
Nein

Mieter, Hausmeister, 

Pfarrbüro

mind. 10 Jahre

Übergabe ins Pfarrarchiv

Ablage von Papierunterlagen in 

verschlossenen Aktenschränken im Büro 

der Kirchenpflege innerhalb des Pfarrbüros. 

Nein

Spender/-Sponsorenliste
Organisation von 

Spendern/Sponsoren

Vertrag: 

§ 6 Abs. 1 lit. c) KDG

Teilweise anlassbezogene Anschreiben an Gemeindemitglieder, Erhalt einer Spende, Versandt einer 

Spendenquittung und ggf. eines Dankschreibens. Bei Spenden, die per Überweisung eingehen, ist die 

Bankverbindung im Kontoauszug erfasst. Eine weitergehende Speicherung der Bankverbindung erfolgt jedoch 

nicht. Bei einigen Überweisungen geben die Spender die Adresse im Verwendungszweck an, damit eine 

Spendenquitung erstellt und versandt werden kann. Der KGR wird lediglich über die Anzahl der Spender und die 

gesamte Spendenhöhe der Spendenaktion unterrichtet. 

Nein

Privatleute, 

Gemeinde-

mitglieder

Name, Vorname, teilw. Anschrift, 

Bankverbindung ersichtlich im 

Kontoauszug, Spendenhöhe

Kirchenpflege,

Verwaltungszentrum
Nein

Kirchenpflege, 

Verwaltungs-zentrum

mind. 10 Jahre

Übergabe ins Pfarrarchiv

Ablage von Papierunterlagen in 

verschlossenen Aktenschränken im Büro 

der Kirchenpflege innerhalb des Pfarrbüros. 

Versandt von Spendenbescheinigungen 

und Dankschreiben ausschließlich per Post. 

Nein

Jugendarbeit

Jugendarbeit
Organisation der 

Jugendarbeit

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Für Fotos und 

Weitergabe der 

Handynummer: 

Einwilligung 

§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG 

Die Verarbeitung der pbD der ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter (u. a. erw. Führungszeugnis) siehe 

Verarbeitungstätigkeit "ehrenamtliche Mitarbeitende der Kirchengemeinde". 

Erhebung der für die Jugendarbeit erforderlichen Daten bei den Jugendlichen. Erfassung der Daten elektronisch 

in drsCustos. Die Jugendgruppenleiter nutzen zur Kommunikation mit den jugendlichen Gemeindemitgliedern 

den Messengerdienst ginlo. Um Termine abzustimmen, wird falls erforderlich eine Umfrage über drsDudle 

erstellt. Da bei einigen Versanstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit Fotos erstellt werden, wird von den 

Mitgliedern der Jugendgruppe (und deren Sorgeberechtigten) vorab eine Einwilligung zum erstellen und 

veröffentlichen von Fotos eingeholt. Ebenso wird in der Einwilligung das Einverständnis zur Weitergabe der 

Kontaktdaten erfragt. Andernfalls ist eine Aufnahme der Jugendlichen in eine Ginlo Nachrichtengruppe nicht 

möglich und die Nachrichten werden als persönliche Nachricht durch die Jugendgruppenleiter versandt. Die 

Einwilligung wird im Pfarrbüro aufbewahrt. Eine Datenschutzinformation gem. § 15 KDG wird ausgegeben. 

Fotos werden in einer internen Gruppe in Communicare gespeichert und zusätzlich auf dem Server der 

Kirchengemeinde. Einzelne Fotos werden werden im Rahmen der Öffentlichtkeitsarbeit veröffentlicht. An die 

Jugendlichen werden Fotos über die Gruppen in Ginlo gesandt. Auf den privaten IT-Geräten der ehrenamtlichen 

Jugendgruppenleiter werden keine personenbezogene Daten gespeichert. 

Nein
Jugendliche der 

Kirchengemeinde

Name, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten 

(i. d. R. Handynummer), Alter, ggf. Fotos 

soweit eine Einwilligung erteilt wurde

Organisatoren und 

Leiter der 

Jugendgruppe, 

ggf. Dekanats-

jugendpfarrer

Fotos und 

Handynummer werden 

an teilnehmende 

Jungendliche 

offengelegt. 

Nein

Organisatoren und 

Leiter der 

Jugendarbeit, 

Pfarrbüro

Übergabe ins Pfarrarchiv

Speicherung von Fotos 

bis Widerruf der 

Einwilligung

Ehrenamtliche Leiter der Jugendarbeit sind 

gem. § 5 KDG auf das Datengeheimnis 

verpflichtet und unterwiesen worden. 

Die Kirchengemeinde hat mit ginlo.net 

einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach 

Maßgabe des § 29 KDG abgeschlossen. 

Einsatz der diözesanen Softwarelösungen 

drsDudle, Communicare und drsCustos.

Nein

Freizeiten

Planung, Durchführung und 

Nachbereitung von 

mehrtägigen Freizeiten

Anmeldung zur Freizeit:

§ 6 Abs. 1 lit. c) KDG

Einwilligung: 

§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG

- für Fotos, 

- für Weitergabe der 

Handynummer

- erforderlichenfalls für 

Speicherung besonderer 

Kategorien pbD

Die Verarbeitung der pbD der ehrenamtlichen Betreuer (u. a. erw. Führungszeugnis) siehe 

Verarbeitungstätigkeit "ehrenamtliche Mitarbeitende der Kirchengemeinde".

Information der Jugendlichen und Sorgeberechtigten (inkl. Datenschutzinformation), eine schriftliche Anmeldung 

wird per Post oder per E-Mail an das Pfarrbüro gesandt, das Anmeldeformular enthält eine Einwilligung gem. § 6 

Abs. 1 lit. b) KDG zur Erstellung von Fotos und Weitergabe der Handynummer im Rahmen einer 

Messengergruppe in Ginlo sowie erforderlichenfalls zur Speicherung von Gesundheitsdaten. Die Anmeldung 

und Einwilligung wird im Pfarrbüro abgelegt. Das Pfarrbüro erstellt eine Teilnehmerliste in MS Excel und 

speichert diese auf dem Server der Kirchengemeinde, die Teilnehmerliste enthält Gesundheitsdaten 

(Vorerkrankungen und ggf. Notfallmedikamente der Jugendlichen), für die Freizeit wurde in Communicare eine 

separate (interne) Gruppe angelegt, auf welche das Pfarrbüro, die Leiter der Jugendgruppe und weitere 

Betreuer Zugriff erhalten, das Pfarrbüro speichert dort die Teilnehmerliste ab, zur Kommunikation im Vorfeld der 

Freizeit wird eine Gruppe im Messengerdienst Ginlo genutzt, der Teilnehmerbetrag wird durch die 

Sorgeberechtigten überwiesen (siehe Verarbeitungstätigkeit bei Kirchenpflege); Durchführung der 

Veranstaltung, der Leiter der Freizeit nimmt eine ausgedruckte Teilnehmerliste zur Freizeit mit, diese wird 

während der Freizeit verschlossen in einem Koffer aufbewahrt, nach der Freizeit werden erstellte Fotos in 

Communicare gespeichert, den Teilnehmenden werden die Fotos über Ginlo zur Verfügung gestellt, einzelne 

Fotos werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit publiziert, die ausgedruckte Liste wird durch einen 

Aktenvernichter vernichtet und digital gelöscht, die Ginlo Gruppe wird 4 Wochen nach der Veranstaltung 

aufgelöst. Auf den privaten IT-Geräten der Betreuer werden keine personenbezogene Daten gespeichert. 

Ja

Gesundheits-

daten 

(relevante 

Vorerkrankung

en und ggf. 

Notfallmedi-

kamente)

Teilnehmende 

(Jugendliche),

Sorgeberechtigte 

(Eltern)

Teilnehmende:

Name, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten 

(i. d. R. Handynummer), Geburtsdatum, 

ggf. Bankverbindung (ersichtlich im 

Kontoauszug), soweit relevant 

Gesundheitsdaten, ggf. Fotos (wenn 

Einwilligung erteilt)

Sorgeberechtigte (Eltern):

Name, Vorname, Anschrift, Notfallkontakt

Leiter der Freizeit, 

Betreuer, Pfarrbüro,  

Kirchenpflege und

Verwaltungszentrum 

(für Teilnehmerbetrag)

Fotos und 

Handynummer werden 

an teilnehmende 

Jungendliche 

offengelegt. 

Nein

Leiter der Freizeit, 

Betreuer, Pfarrbüro,  

Kirchenpflege und

Verwaltungs-zentrum 

(für 

Teilnehmerbetrag)

Vernichtung der 

Gesundheitsdaten nach 

Veranstaltung, 

gesetzl. 

Aufbewahrungsfrist für 

Zahlungsdaten,

Speicherung von Fotos 

bis Widerruf der 

Einwilligung,

Übergabe ins Pfarrarchiv

Leiter der Freizeit und Betreuer sind gem. § 

5 KDG auf das Datengeheimnis verpflichtet 

und unterwiesen worden. 

Die Kirchengemeinde hat mit ginlo.net 

einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach 

Maßgabe des § 29 KDG abgeschlossen. 

Einsatz der diözesanen Softwarelösungen 

Communicare.

Gedruckte Teilnehmerliste mit 

Gesundheitsdaten hat der Leiter 

verschlossen für Notfälle (z. B. wenn kein 

Zugriff auf Communicare) dabei. 

Vernichtung im Anschluss durch 

Aktenvernichter. 

Nein

Ministrantendienst
Organisation des 

Ministrantendienstes

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Einwilligung: 

§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG

- für Fotos,

- für Weitergabe der 

Handynummer

Für die Verarbeitung der pbD der Oberministranten (u. a. erw. Führungszeugnis) siehe Verarbeitungstätigkeit 

"ehrenamtliche Mitarbeitende der Kirchengemeinde". 

Erhebung der Daten für den Ministrantendienst, eine Datenschutzinformation gem. § 15 KDG wird zu Beginn 

einmalig ausgegeben, da im Rahmen des Ministrantengruppe bei einzelnen Veranstaltungen (z. B. bei 

Ausflügen oder Grillfesten) Fotos erstellt werden, wird eine schriftliche Einwilligung eingholt. Liste der 

Ministranten wird durch Pfarrbüro in drsCustos geführt, die Oberministranten erhalten die aktuelle Liste per Post, 

der Einsatzplan für die Ministranten wird in Abstimmung mit dem Pfarrbüro erstellt und über den 

Messengerdienst Ginlo an die Ministranten versandt. Einen gedruckten Einsatzplan können die Ministranten 

nach dem Gottesdienst in der Sakristei mitnehmen. Werden bei Veranstaltungen Fotos erstellt (soweit 

Einwilligung vorhanden), erfolgt die Speicherung der Fotos auf dem Server der Kirchengemeinde und in einer 

internen Gruppe in Communicare (Zugriff für Oberministranten und Pfarrbüro). Im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit werden einzelne Fotos veröffentlicht und an die Ministraten über Ginlo weitergegeben. Das 

Pfarrbüro erstellt Urkunden für Jubiläen oder Verabschiedungen von Ministranten anhand des Vordrucks der 

Fachstelle Ministranten. Diese werden i. d. R. im Anschluss an einen Gottesdienst durch den Pfarrer übergeben. 

Auf Wunsch wird ein "Pfarramtliches Zeugnis" als Nachweis für das ehrenamtliche Engagement als Ministrant 

bzw. Oberministrant erstellt. Übergabe erfolgt persönlich oder Versandt per Post. 

Nein Ministranten
Name, Vorname, Kontaktdaten, Alter, ggf. 

Fotos soweit Einwilligung erteilt. 

Ministranten, Mesner, 

Pfarrbüro
Nein

Oberministranten, 

Pfarrbüro

Speicherung von Fotos 

bis Widerruf der 

Einwilligung,

Übergabe ins Pfarrarchiv

Bleiben in der Sakristei 

gedruckte 

Einteilungspläne übrig, 

werden diese an das 

Pfarrbüro zur 

Vernichtung zurück 

gegeben. 

Ehrenamtliche Leiter der Jugendarbeit sind 

gem. § 5 KDG auf das Datengeheimnis 

verpflichtet und unterwiesen worden. 

Die Kirchengemeinde hat mit ginlo.net 

einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach 

Maßgabe des § 29 KDG abgeschlossen.

Alle Ministranten werden zu Beginn belehrt, 

dass alte Einteilungspläne vernichtet 

werden sollen. 

Nein

Kirchenchor



Kirchenchor
Organisation der 

Mitgliederverwaltung

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§  6 Abs. 1 lit. f) KDG

Neue Sänger melden sich i. d. R. beim ehrenamtlichen Chorleiter oder im Pfarrbüro. Der Chorleiter erhebt die 

zwingend erforderlichen Daten (Name, Vorname, Kontaktdaten und soweit bekannt Stimmlage) und gibt eine 

Datenschutzinformation gem. § 15 KDG aus. Das Pfarrbüro pflegt die Sänger in drsCustos ein und stellt dem 

Chorleiter eine aktuelle Liste zur Verfügung. Um Dokumente zu teilen, Veranstaltungen vorzubereiten etc. wird 

eine interne Gruppe in Communicare benutzt. Communicare dient auch als Kommunikationsmedium, um sich 

zwischen den Proben auszutauschen. Für die Website der Kirchengemeinde wird jährlich ein Gruppenfoto 

erstellt (§ 6 Abs. 1 lit. f KDG). Das Pfarrbüro erstellt nach Anforderung des Chorleiters Urkunden für Jubiläen 

oder Verabschiedungen. Der Chorleiter erfasst (papierhaft) bei den Gesangsproben die Namen der anwesenden 

Sänger. Für vollzähligen Probenbesuch wird ein kleines Geschenk gemacht. Die Anwesenheitsübersicht wird 

am Jahresende vernichtet. 

Konzerte und Veranstaltungen finden ohne Erfassung der Teilnehmenden statt. 

Nein Chormitglieder

Name, Vorname, Kontaktdaten, 

Stimmlage, Gruppenfoto, Anwesenheit bei 

Gesangsproben wird erfasst

keine Empfänger Nein
Pfarrbüro,

Chorleiter

Übergabe ins Pfarrarchiv

Die Anwesenheits-

übersicht wird am 

Jahresende durch den 

Chorleiter vernichtet. 

Chorleiter ist auf Datengeheimnis (§ 5 

KDG) verpflichtet und unterwiesen worden. 

Nutzung von Communicare damit pbD nicht 

auf privaten Endgeräten gespeichert 

werden. 

Nein

Öffentlichkeitsarbeit

Newsletter Versandt eines Newsletters 
Einwilligung: 

§ 6 Abs. 1 lit. b) KDG

Interessierte Personen (in der Regel Gemeindemitglieder) melden sich per E-Mail beim Pfarrbüro und melden 

sich für den quartalsweise erscheinenden Newsletter an. Diese "Bestellung" wird als Nachweis der Einwilligung 

archiviert. Der Versandt erfolgt per E-Mail als Blindkopie (bcc). Hierzu wird in GroupWise ein Verteiler angelegt. 

Wünscht ein Empfänger keinen Versandt mehr, dann wird die E-Mail-Adresse aus dem Verteiler gelöscht. Jeder 

Newsletter enthält den Hinweis, dass eine Abmeldung jederzeit per E-Mail möglich ist. Auf Wunsch (insb. bei 

älteren Gemeindemitgliedern ohne E-Mail-Adresse) wird ein gedruckter Newsletter per Post versandt. 

Alternativ stehen die Newsletter auf der Website der Kirchengemeinde zum Download bereit.

Nein

Interessierte 

(i. d. R. Gem-

eindemitglieder) 

Name, Vorname, E-Mail-Adresse keine Empfänger Nein Pfarrbüro

Löschung der E-Mail-

Adresse aus dem 

Verteiler nach Widerruf 

der Einwilligung

Versandt von @drs.de Adresse 

ausschließlich über das Blindkopie (bcc) 

Feld. 

Nein

Gemeindeblatt, Pfarrbrief
Versandt des 

Gemeindeblatts

Vertrag:

§ 6 Abs. 1 lit. c) KDG

Das Gemeindeblatt steht auf der Website der Kirchengemeinde zum Download bereit. Auf Bestellung wird 

gegen eine jährliche Gebühr ein gedrucktes Exemplar an die Besteller ausgeteilt. Jugendliche der 

Kirchengemeinde verteilen den Gemeindebrief und erhalten hierzu eine Liste mit Name, Vorname und Anschrift 

der Empfänger. Die Liste wird im Falle einer Änderung ersetzt und durch den jugendl. Austräger an das 

Pfarrbüro zurück gegeben, um dort datenschutzkonform vernichtet zu werden. 

Nein

Besteller des 

gedruckten 

Gemeindeblatts

Name, Vorname, Anschrift

Der Jugendliche 

(ehren. MA) erhält die 

Liste als Austräger. 

Nein Pfarrbüro Übergabe ins Pfarrarchiv

Der jugendliche Austräger ist gem. § 5 KDG 

auf das Datengeheimnis verpflichtet und 

unterwiesen worden. 

Alte (nicht mehr aktuelle) Listen werden mit 

Aktenvernichter vernichtet. 

Nein

Erstellung von Fotos
Erstellung von Fotos der 

Fronleichnamsprozession

§ 6 Abs. 1 lit. a) KDG

in Verbindung mit 

§ 23 Abs. 1 Nr. 3 

KunstUrhG

§ 6 Abs. 1 lit. f) KDG

Aufgabe im kirchl. 

Interesse

Ein ehrenamtlicher Mitarbeitender der Kirchengemeinde (siehe Verarbeitungstätigkeit "ehrenamtliche 

Mitarbeitende der Kirchengemeinde") erstellt für die Öffentlichkeitsarbeit Fotos der Fronleichnamsprozession. Er 

nutzt hierfür die Digitalkamera der Kirchengemeinde. Das Pfarrbüro speichert die Fotos auf dem Server der 

Kirchengemeinde und trifft eine Auswahl der Fotos, die veröffentlicht werden sollen. Nach Übertragung der 

Fotos auf den Server wird die SD-Speicherkarte des Fotos formatiert. 

Nein

Teilnehmer der 

Fronleichnams-

prozession

Fotoaufnahmen

Veröffentlichung im 

Gemeindeblatt und auf 

der Website

Nein Pfarrbüro Übergabe ins Pfarrarchiv

Verwendung von dienstlicher IT. 

Ehrenamtlicher ist gem. § 5 KDG auf das 

Datengeheimnis verpfichtet. 

Nein

Website der Kirchengemeinde

Hinweis auf Aktivitäten der 

KG, pastorale 

Ansprechpersonen und 

Gottesdiensttermine

Aufgabe im kirchlichen 

Interesse: 

§ 6 Abs. 1 lit. f) KDG

Auf der Website werden Informationen zu Gottesdiensten, zu Veranstaltungen etc. angeboten. Die pastoralen 

Mitarbeitenden werden, ebenso wie die einzelnen Tätigkeitsbereiche der Kirchengemeinde (Jugendarbeit, Chor 

etc.), vorgestellt. Genutzt wird der Homepage-Baukasten der Stabsstelle Mediale Kommunikation. Die 

Datenschutzerklärung ist durch den Baukasten zentral vorgegeben. Technische Einstellungen zu Cookie etc. 

übernimmt ausschließlich die Stabsstelle Mediale Kommunikation. Die in Spalte G dargestellten pbD werden 

beim Webhoster verarbeitet, ein Zugriff der Kirchengemeinde auf die Log-Dateien besteht nicht. Die DRS 

(Stabsstelle Mediale Kommunikation) hat mit dem Webhoster einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen. 

Nein Websitebesucher

IP-Adresse, Metadaten (insbesondere 

Datum und Uhrzeit der Anfrage, 

Zeitzonendifferenz zu GMT, Zgriffs-status, 

übertragene Datenmenge, Webbrowser, 

Sprache und Version des Browsers, 

Betriebssystem des Endgeräts, vorher 

besuchte Website), Inhalte der Website

Webhoster 

(Auftragsverarbeiter)
Nein

Webhoster 

(Auftragsverarbeiter)

Speicherung der Log-

Dateien solange dies 

erforderlich ist. Eine 

Löschung findet gem. 

Auftragsverarbeiter 

spätestens nach sieben 

Tagen statt.

Homepage-Baukasten der Stabsstelle 

Mediale Kommunikation wird genutzt. Ein 

Einwilligungsbanner ist nicht erforderlich. 

Die betreuenden Mitarbeiter erhalten eine 

Schulung zum Umgang mit dem Baukasten, 

um Fehlbedienungen zu verhindern. 

Nein

Bücherei

Ausleihe
Ausleihe von Material und 

Büchern

Vertrag:

§ 6 Abs. 1 lit. c) KDG

Neue Benutzer der Bücherei geben bei ihrer Anmeldung personenbezogene Daten an. Eine 

Datenschutzinformation gem. § 15 KDG wird ausgegeben. Durch die Anmeldung als neuer Benutzer kommt ein 

Benutzungsvertrag zustande. Grundlage ist die Benutzungsordnung der Bücherei. Die Speicherung erfolgt auf 

der Festplatte des PCs der Bücherei. Der PC wird im Rahmen des Wartungs- und Servicevertrags der 

Kirchengemeinde mit dem IT-Partner betreut. Auf diesem PC wird auch die Aus- bzw. Rückgabe von Medien in 

einer MS Excel-Tabelle erfasst. 

Die ehrenamtlichen Büchereimitarbeiter sind gem. § 5 KDG auf das Datengeheimnis verpflichtet (siehe auch 

Verarbeitungstätigkeit ehrenamtliche MA). Zur Kommunikation unter den ehrenamtlichen Mitarbeitenden dient 

eine Gruppe im Messenger Ginlo. 

Nein Benutzer Name, Vorname, Anschrift, Ausleihistorie keine Empfänger Nein

Ehrenamtliche 

Mitarbeitende der 

Bücherei, 

Pfarrbüro

2 Jahre nach der letzten 

Ausleihe wird der 

Benutzer gelöscht.

Die ehrenamtlichen Büchereimitarbeiter 

sind gem. § 5 KDG auf das Datengeheimnis 

verpflichtet. Der PC wird durch den 

offiziellen IT-Partner der Kirchengemeinde 

betreut. Eine Datensicherung auf eine 

externe Festplatte einmal pro Woche 

durchgeführt. Sowohl die Festplatte des 

PCs als auch die externe Festplatte sind 

verschlüsselt (AES 256 Bit). Die Festplatte 

wird im Pfarrbüro (anderer Brandabschnitt) 

unzugänglich aufbewahrt. KG hat mit 

ginlo.net einen AV-Vertrag abgeschlossen. 

Nein

Kindergartenbeauftragte Pastoral (KBP)

Kontakt zwischen Kindergarten 

und Kirchengemeinde

Stärkung des Kindergartens 

als kirchlichen und 

pastoralen Ort

Betreuung und Unterstützung 

der Kindergärten bei der 

pädagogischen Qualität

Sicherstellung der 

pädagogischen Qualtität

Unterstützung der 

Kindergartenleitung bei 

Personalangelegenheiten

Begleitung bei 

Personalauswahl, bei 

einrichtungsbezogenen 

Zielvereinbarungs-

gesprächen

Vernetzung mit anderen 

Kindergärten in der Region

Zusammenarbeit und 

Vernetzung mit anderen 

Kindergärten diverser 

Träger, Kontaktpflege

Pastorale Unterstützung und 

Begleitung der Mitarbeitenden 

der Kindergärten

Unterstützung, Begleitung, 

Beratung sowie Seelsorge 

für MA der Kindergärten

Nachbarschaftshilfe

Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache (GKaM)

* "Personenbezogene Daten müssen in der Regel gelöscht werden, wenn 

sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, nicht mehr notwendig sind. Ausnahmen bestehen insbesondere 

dann, wenn der Löschpflicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen, kirchliche 

Archivzwecke oder verbindliche verwaltungsinterne und aufsichtsbehördliche 

Regelungen entgegenstehen."


